
  

Makler Erstinformation 

 

 

 

 

Unternehmen 

Markgräfler Versicherungszentrum  T 07621 72030 
Feßler GmbH     F 07621 798394 
Geschäftsführer Hans-Georg Feßler  E info(at)markgraefler-versicherungszentrum.de  

Zollstraße 14/1, 79576 Weil am Rhein  H www.markgraefler-versicherungszentrum.de 

 

Vermittlertyp 

Laut Handelsregister: HRB 412120, Amtsgericht Freiburg zugelassene Tätigkeit  
• Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung , BRD 
• Immobiliardarlehensvermittler gemäß § 34i der Gewerbeordnung. BRD 
• Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34f Ziff. 1 Abs. 1, S.1 der Gewerbeordnung, BRD 
 

Vermittlerregister 

Zuständige Behörde für die Erlaubnis:  
• IHK Industrie- und Handelskammer Hochrhein Bodensee  
 

Gemeinsame Registerstelle  

• Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin 
Telefon 0180-500-585-0* * 14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min aus Mobilfunknetzen 
www.vermittlerregister.info 
• als Versicherungsmakler unter der Registernummer    D-QITB-23EAH-85  
• als Finanzanlagenvermittler unter der Registernummer D-F-143-SX2E-56 
• als Immobiliardarlehensvermittler unter der Registernummer D-W-143-3KEY-56  
 

Beteiligungen 

Der Makler hält keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder 
des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Ein Versicherungsunternehmen  hält keine unmittelbare 
oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10%  der Stimmrechte. 
 

Beschwerdestellen für außergerichtliche Steitbeilegung 

Folgende Schlichtungsstellen können zur außergerichtlichen Streitbeilegung angerufen werden:  

• Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, www.versicherungsombudsmann.de  

• Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin,   

www.pkv-ombudsmann.de 

mailto:info@markgraefler-versicherungszentrum.de
http://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__34i.html
http://www.versicherungsombudsmann.de/
http://www.pkv-ombudsmann.de/


 Informationen zur Vermittlung von Finanzanlagen  

Wir bieten Ihnen als vertraglich gebundener Vermittler nach § 2 Abs. 10 des Kreditwesengesetzes im  
Namen sowie für Rechnung und unter der Haftung der BfV Bank für Vermögen AG - Hohemarkstraße  
22, 61440 Oberursel - folgende Finanzdienstleistungen an:  
   
Die Anlageberatung, § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 a KWG  
Die Anlagevermittlung, § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG  

Ihr künftiger Vertragspartner, die BfV Bank für Vermögen AG, verfügt über entsprechende Erlaubnisse 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.  

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung erfolgt die Vergütung  durch 

Zuwendungen von Dritten, welche auch behalten werden dürfen. 

 

 

Berufsbild eines Maklers 

Als Versicherungsmakler ist man nicht vertraglich an eine Versicherungsgesellschaft gebunden. Man 

steht als Interessenvertreter und treuhänderichser Sachwalter an der Seite des 

Versicherungsnehmers.Der Versicherungsmakler schlägt die nach Qualität, Preis und Solidität 

passende Versicherungsgesellschaft vor und sucht für komplexe Risikosituationen der Kunden die  

optimale Gestaltung der Risikoverteilung. Er ist beauftragt, Versicherungsverträge seiner Kunden zu 

verwalten, betreuen und zu aktualisieren. Im Schadensfall gehört hierzu ganz klar die Wahrnehmung 

der Interessen des Versicherungsnehmers. Sofern der Versicherungsmakler schuldhaft seine Pflichten 

verletzt, so haftet er gegenüber dem Versicherungsnehmer über eine Berufshaftpflichtversicherung. 

Der Makler wird in der Regel von den Versicherungsgesellschaften mittels Courtage „entschädigt" und 
es entstehen keine Kosten für den Kunden. 

Der Kunde kann der Versicherungsmakler auch mit einer Honorarberatung beauftragen.  
Die Honorarberatung durch den Versicherungsmakler kann erfolgen, wenn er abschlusskostenfreie 
Tarife (die also ohne Courtage / Provision berechnet wurden) an seinen Mandanten vermittelt.  
Der Versicherungsmakler darf auch kaufmännische Dienstleistungen, die keine 
Versicherungsberatung darstellen, gegen Rechnung erbringen. 
Nur auf Wunsch und mit schriftlicher Vereinbarung entstehen Ihnen als Kunde für eine 
Honorarberatung durch einem Versicherungsmakler zusätzlichen Kosten. 

 

 


